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In der jährlichen Zählung in den Einrichtungen und Diensten der Wohnungslosen -  und 

Straffälligenhilfe haben die Wohlfahrtsverbände Baden -Württembergs am 25. September 

2009 mit 9.906 Personen einen erneuten Höchststand der Menschen in besonderen 

sozialen Schwierigkeiten festgestellt. Der Personenkreis wird dabei jünger bei einem 

steig enden Anteil von Personen in ungesicherten Unter kunftsverhältnissen.  

In einem Zehnjahreszeitraum, in dem die Bevölkerung des Landes um 2% zugenommen 

hat, ist diese unterste Armutsgruppe um 36% angewachsen, die Zahl  der jungen Me n-

schen unter 25 Jahren und der Frauen nahm dabei mit 70% bzw. 71% sogar doppelt so 

stark zu. Ein solches Wachstum in einem der reichsten Bundesländer sollte ein Grund zur 

Beunruhigung sein.  

Dem langjährigen Trend müssen wirksame Hilfen und präventive Maßnahmen entgegen 

gestellt werd en, um einer Verfestigung prekärer Lebensverhältnisse entgegen zu wirken. 

Dabei kann auf eine ganze Reihe bereits entwickelter Konzepte zurückgegriffen werden.  

Am Stichtag wurden in Baden -  Württemberg 1.265 junge wohnungslose Menschen 

unter 25 Jahren  gezählt. Auch hier wird ein besorgniserregender neuer Höchststand 

bei einem Anstieg um 181 Personen (+22%) zum Vorjahr verzeichnet. Dabei handelt es 

sich um eine langfristige Entwicklung, der Anstieg der letzten 10 Jahren betrug 70 %.  

Zahlreiche Fallbeispiele verweisen auf einen Rückzug der Jugendhilfe und auf unzulängl i-

che Hilfen oder Härten im System von Hartz IV. In der Praxis vor Ort fehlen adäqu a-

te Hilfeangebote.  Wichtige Ansätze hierzu wurden etwa in dem 'Schnittstellenpapier'  

der AG Weiterentwicklung der Wohnungs losenhilfe in Baden -Württemberg zwischen Lei s-

tungsträgern und Leistungserbringern gemeinsam erarbeitet, aber noch nicht umg e-

setzt; auch im Landtagsantrag 14/4304  werden wirkungs volle Maßnahmen bis hin zu e i-

nem Sonder programm des Landes in der Wohnungslosen -  und Straffälligenhilfe als wic h-

tigem Impulse benannt und warten auf eine Umsetzung.  

Wenn immer mehr junge Menschen ins soziale Abseits geraten, bedarf es vereinter A n-

strengungen zwischen Land, kommunalen Trägern un d Leistungserbringern der Liga der 

freien Wohlfahrtspflege.  

Der Zahl der Menschen in prekären Unterkunftssituationen  hat sich in den letzten 10 

Jahren vo n 1.815 auf jetzt 2.484 erhöht . Eine wesentliche Rolle spielt hierbei de r übe r-

proportionale Anstieg von Frauen und unter 25 -Jährigen, die sich ï auch mangels geei g-

neter Hilfeangebote ï häufig in ungesicherten Unterkunftssituationen, insbesondere bei 

Freunden und Bekannten, befinden.  
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Weitere Faktoren sind etwa unzulängliche Mie tobergrenzen, die 'normale' Langzeita r-

beits lose und Sozialhilfeempfänger zu Wohnungsnotfällen machen , sowie die zunehme n-

de Praxis auf Not unterkünfte zu verweisen, bis die Kostenzuständigkeit festgestellt ist.  

Lösungsvorschläge der AG Weiterentwicklung zu m Herkunftsprinzip liegen seit Langem 

vor, sind aber bis heute nicht umgesetzt.  

In dieser Entwicklung müssen verstärkt präventive Maßnahmen zur Verhind e-

rung von Wohnungsverlust umgesetzt werden  wie etwa das in anderen Bundeslä n-

dern erfolgreiche Fachstelle nkonzept oder Sonderdienststellen für Mietrückstände in der 

Verzahnung mit Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, wie es  etwa  in Esslingen 

erfolgreich praktiziert wird. Dies alles sind wirksame Investitionen, denn Obdachlosigkeit 

ist siebenmal teur er als die Verhinderung von Wohnungslosigkeit. 1 

Nach wie vor bedarf es einer Neubelebung des sozialen Mietwohnungsbaus, der im Land 

fast zum Erliegen gekommen i st. Als Grundlage zur regionale n und überregionalen Soz i-

alplanung fordert die Liga eine landeseinheitliche Wohnungsnotfallstatisti k.  

In den Angeboten der Straffälligenhilfe wurden zum Stichtag 1244 Personen gezählt. 

Hiervon wurden 369 Personen in Haft betreut. Die Einrichtungen der Straffälligenhilfe 

versuchen im Rahmen der  Betreuung in und nach Haft das sogenannte ĂEntlasslochñ zu 

überbrücken , da es in dieser Phase aufgrund ungesicherter Wohn -  und Einkommensve r-

hältnisse häufig zu erneuten Straftaten kommt. Um ein zielgerichtetes Entlassman a-

gement zu garantieren, wäre es not wendig, dass diesbezüglich mit der Justiz 

Standards erarbeitet werden.  

Wohnungslose Frauen sind in besonderer Weise von Gewalt bedroht. Ihre Zahl liegt jetzt 

bei 2267, das entspricht einem Anteil von 23%  bei einer weiteren überproportio nalen 

Zunahme gegenüber dem Vorjahr (+4,8%) . Auffallend ist der extrem hohe Anteil junger 

Frauen.  Im Alters segment  von 21 bis 24 Jahren liegt der Anteil schon bei 30% und bei 

den unter 21 Jährigen liegt der Frauenanteil sogar bei 38%.  

Die Angebote für Fra uen im Hilfesystem sind nach wie vor nicht ausreichend. Im letzten 

Jahr wurde ein Sonderprogramm des Landes zur Schaffung von Hilfeangeboten für wo h-

nungslose F rauen bereit gestellt  mit dem das Land einen wirksamen Impuls gesetzt hat.  

Die Hilfen für wohnun gslose Frauen müssen bedarfsgerecht ausgestattet werden.  Ihr Hi l-

febedarf unterscheidet sich von dem der Männer; sie brauchen z.B. besonderen Schutz 

und Unterstützung  in der Verarbeitung von Gewalterfahrungen.  

Für die im Verhältnis hohe Zahl junger Frauen m üssen in Planungen der Hilf e-

angebote sowohl die Situation von wohnungslosen Frauen mit Kindern als auch 

mit Partner/innen berücksichtigt werden.  

                                           

1 Deutscher Städtetag, Beiträge zur Sozialpolitik Heft 21 Reihe D 
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Fachberatungsstellen sind neben Streetwork und Tagesstätten die niederschwel ligen A n-

laufstellen des Hilfesystems in den Stadt -  und Landkreisen  und erschließen ganz wesen t-

lich den Zugang zur Hilfe.  Mit einem erneut hohen Zuwachs von 521 Personen (+14,3%) 

gegenüber dem Vorjahr auf nun 4.173 Personen erreichen sie 42% der Hilfesuchen den 

und sind zum stärksten Instrument des Hilfesystems geworden.  

Insgesamt werden in den seit 1984 aufgebauten ambulanten Angeboten inzwischen 84% 

der Hilfebedürftigen, in den teil - / und vollstationären Angeboten nur noch 16% der Hi l-

febedürftigen versorgt . In keinem anderen Hilfefeld dürfte der Grundsatz "ambulant vor 

stationär" so umfänglich umgesetzt worden sein. Demgegenüber werden die wichtigen 

ambulanten Angebote aber weitgehend durch Zuwendungen mit Haushaltsvorbehalt f i-

nanziert. Sie sind entgegen ih rer Bedeutung rechtlich nicht gesichert  und in den 

Stadt -  und Landkreisen werden Zuwendungen für die soziale Daseinsfürsorge gerade in 

schwierigen Haushaltssituationen als "Freiwilligkeitsleistungen" definiert, die ggf. zurück 

stehen müssen.  

Um die ambulan ten Dienste in den sozialen Herausforderungen der nächsten Jahre zu s i-

chern, müssen diese Angebote dringend im Landesrahmenvertrag SGB XII als verbindl i-

che Sozialleistungen aufgenommen werden. Das seit 1984 mit großen Anstrengungen 

aufgebaute flächendecken de Hilfe system erfordert nach der Verwaltungsreform in B a-

den -Württemberg die gemeinsame Verantwortung und Pflichterfüllung aller. Dies braucht 

verlässliche Rahmenbedingungen und Vereinbarungen  wie sie etwa in Bayern, 

Nordrhein -  Westfalen oder Sachsen in L andesverträgen erfolgt sind . 

Über die Hälfte aller am Stichtag gezählten Personen in Baden -Württemberg erhält ALG 

II nach dem SGB II (57%). Einkommen durch Erwerbsa rbeit erzielen immerhin 7,3  % 

der  Hilfesuchenden. Leider fand im  vergangenen Jahre ein weiterer  Abbau des 2. A r-

beitsmarktes für diesen Personenkreis im Zuge der Hartz IV Reform  statt, sodass  nur 

noch 2,1 %  aller gezählten Personen ihr Einkommen  2009 auf dem 2. Arbeitsmarkt e r-

zielen können. Nur 15% der Personen, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, waren 

am Stichtag in einer Arbeitsgelegenheit nach § 16 d Satz 2 SGB II(1 Euro Job) beschä f-

tigt.  

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse für 

wohnungslose Menschen auf dem zweiten Arbei tsmarkt  muss wieder auf den 

Stand vor der Hartz -  IV -  Reform gebracht werden , zumal diese den Anspruch einer 

verbesserten Arbeitsintegration erhebt. Des Weiteren sind komplementäre Förderungen 

ï wie in Nordrhein -Westfalen ï auf der Basis von §§ 67ff. SGB XI I notwendig, die die 

Betroffenen erst in die Lage versetzen, Leistungen des SGB II in Anspruch zu nehmen 

und damit eine dauerhafte Stabilisierung erreichen . Eine Reintegration in die Gesellschaft 

ohne Arbeit und Beschäftigung funktioniert nicht.  
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Die Liga -  AG "Straffälligen -  und Wohnungslosenhilfe" hat zum 19. Mal in den Einrichtu n-

gen der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Baden -Württemberg die Zahl der 

wohnungslosen und straffälligen Menschen erhoben, die Hi lfen nach den §§  67 -69 SGB 

XII erhalten. Erstmals wird d ie Zahl der Personen in der Stra ffälligenhilfe auch gesondert 

ausgewiesen. An der Erh ebung beteiligten sich 299  Dienste und  Einrich tungen. Lande s-

weit gibt es ca.  330 Einrichtungen, damit wurden  86% al ler Dienste und Einrichtung 

in Baden - Württemberg  erfasst .  

Aus allen Stadt -  und fast allen Landkreisen liegen Daten vor. Kommunale Träger bete i-

ligten sich  aus der Stadt Stuttgart  und Karlsruhe . "Weiße Flecken" in der Hilfelandschaft 

bestehen aus unserer Sic ht im Alb -  Donaukreis und dem Neckar -Odenwaldkreis . Im  

Main -Tauber -Kreis  entsteht aktu ell ein neues Hilfesystem aus kirchlicher Initiative.  

 

Abbildung 1:  Entwicklung der Wohnungslosi gkeit in Baden -Württemberg (2000 -200 9) 

Insgesamt wurden am 25 . September 2009 in den Einrichtungen  der Straffälligen -  und 

Wohnungslosenhilfe  9 .906  Menschen gezählt, 2 .267 (22,9%) Frauen und 7 .639 

(77,1%) Männer . Die Gesamtzahl der gezählten Personen hat sich gegenüber dem 

Vorjahr um 390 (4,1%) Personen erhöht. Damit ist eine neue Höchstzahl seit Einführung 

der Zählungen erreicht.  

Bei der Stichtagserhebung werden jeweils nur die Personen gezählt, die an diesem Tag im 

Hilfesystem betreut werden. 
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Wie in  den vergangenen Jah ren wurden in der Stichtagserhebung 2009 Zahlen  nach den 

verschiedenen Hi lfearten ausgewertet.  Insgesamt werden in den seit 1984 aufgebauten 

ambulanten Angeboten inzwischen 84% der Hilfebedürftigen, in den teil - /stationären 

Angeboten nur noch 16% der Hilfe bedürftigen versorgt In der letzten Datenerhebung der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen hilfe beläuft sich allein die Zahl der station ä-

ren Angebote  bezogen auf das Jahr 2007 auf 25%. 2  

 

 

Abbildung 2:  Hilfeart und Personen  

Damit ist der Vorrang ambulant vor stationär in Baden - Württemberg gegenüber 

anderen Bundesländern überdurchschnittlich umgesetzt.  Die (teil - ) stationären 

Angebote sind an einer unteren Grenze angelangt, unter die sie für Personen mit weite r-

gehendem Hilfebe darf nicht mehr absinken dürfen.  Sowohl die Anzahl der ambulanten 

Dienste wie auch die Frequentierung dieser Dienste belegen dies.  

In den 71 Fachberatungsstellen  im Land wurden im Vergleich zum Vorjahr 521  Perso-

nen mehr gezählt. Das entspricht einer Zunahm e von 14,3 % gegenüber dem Vo r-

jahr .  Sie haben eine zunehmend präventive Funktion, es tauchen dort vermehrt  Men-

schen auf, die in eigener Wohnung leben. Unzulängliche Mietobergrenzen, Mittellosigkeit, 

ein hoher Beratungsbedarf sowie Überforderung durch ein r igides Sanktionssystem spi e-

len dabei eine wesentliche Rolle.  

                                           

2 vgl. Jahresbericht 2007 -2009 der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. S.3  
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Abbildung 3:  Betreute Personen im Vorjahresvergleich  

Betrachtet man die absolute Zahl der Klienten/ - innen, wird die besondere Bedeutung der 

sog. niedrigschwelligen Angebote d eutlich. Fast zwei Drittel (64,2 %) aller Personen, 

werden über Tagesstätten, Fachberatungsstellen und sonstige ambulante Stellen e r-

reicht.  Zu beachten ist, dass die Tagesstätten im Land am Stichtag wesentlich 

häufiger frequentiert wurden als hier  ausgewiesen , da zahlreiche Klienten/ - innen 

parallel andere Dienste wie z.B. Fachberatungsstellen in Anspruch genommen haben und 

Doppelzählungen vermieden wurden.  

Gerade  diese niedrigschwelligen Hilfebereiche sind nach wie vor nicht ausreichend fina n-

ziert und darüber hinaus von Kürzungen bedroht. Da sie im Landesrahmenvertrag nicht 

aufgenommen bzw. beschrieben sind, fehlt ihnen die gesicherte Rechtsbasis. In vielen 

Kommunen werden sie deshalb als unverbindliche ĂKann-ñ oder "Freiwilligkeitsleistung" 

angesehen. Um die ambulanten Dienste in den sozialen Herausforderungen der 

nächsten Jahre zu sichern, müssen diese Angebote dringend im Landesrahme n-

vertrag SGB XII als verbindliche Sozialleistungen aufgenommen werden.  Das 
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seit 1984 mit großen Anstrengungen aufgebaute flächendeckende Hilfe system erfordert 

nach der Verwaltungsreform in Baden -Württemberg die gemeinsame Verantwortung und 

Pflichterfüllung aller. Dies braucht verlässliche Rahmenbedingungen und Vereinbaru n-

gen , wie sie etwa in Bayern, Nordrhein -Westfalen oder Sachsen in den Landesrahme n-

verträgen erfolgt sind.  

 

 

Abbildung 4:  Karte Baden -Württemberg -  Anteil Wohnungslose nach Landkreisen  














































